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1. EINLEITUNG 

Der Kurzbericht fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen und vermittelt eine Übersicht über 
die im Planungsprozess erarbeiteten Dokumente. 

Das Interreg IIIA – Projekt „Erholung und Freizeit im Alpenrheintal“ wird von den Kantonen 
Graubünden und St. Gallen sowie dem Fürstentum Liechtenstein und Vorarlberg getragen und 
von der EU und der Schweiz unterstützt. Das Projektgebiet umfasst den Talboden des Alpen-
rheintals, welches sich von Reichenau  (Zusammenfluss von Vorder- und Hinterrhein) bis zum 
Bodensee erstreckt. Das Projekt wurde vom Herbst 2003 bis Ende 2005 durch ein international 
zusammengesetztes Planerteam erarbeitet und durch ein politisch-fachlich zusammengesetztes 
Projektteam begleitet. In zwei Workshops hatten Interessierte Gelegenheit, am Planungspro-
zess mit zu wirken. Im Dreiländereck (Gemeinden Feldkirch/V, Meiningen/V, Ruggell/FL, Alt-
stätten/SG, Rüthi/SG und Sennwald/SG) wurde ein Pilotprojekt unter Mitwirkung verschiedener 
Akteure durchgeführt mit dem Ziel, die konkrete Zusammenarbeit über die Grenzen in einfa-
chen Schritten zu erproben und nachhaltig zu gestalten.  

Die Erkenntnisse der Planungsarbeit und des Planungsprozesses können unter dem Motto „Die 
Grenzen in den Köpfen öffnen, den Rhein in die Mitte nehmen und Brücken schlagen“ zu-
sammengefasst werden. 

Die Grenzen in den Köpfen öffnen, bedeutet zu allererst, den Nachbarn wahrzunehmen, auf ihn 
zugehen und ihn über Entscheide und Massnahmen, welche ihn betreffen könnten, rechtzeitig 
zu informieren. Dazu braucht es nicht Institutionen und formalisierte Verfahren, sondern eine 
neue Kultur im Umgang miteinander, welche die anderen in das eigene Denken einbezieht.  

Den Rhein in die Mitte nehmen bedeutet, vom eigenen Standpunkt bewusst abzuweichen, um 
einen anderen Blickwinkel zu erhalten. Andere Blickwinkel führen in der Regel zu neuen Ein-
sichten oder zum besseren Verständnis des „Fremden oder Unbekannten“. 

Brücken schlagen bedeutet, Verbindungen über den Rhein aufzubauen und zu vernetzen. 
Landschaft, Natur, Velo- und Wanderwegnetze etc. enden nicht am Rhein – die Probleme und 
Chancen auch nicht. Mit engerer Zusammenarbeit und gemeinsamen Lösungen können Poten-
ziale besser genutzt, eine bessere Qualität angeboten und erst noch Geld gespart werden. 

Brücken bestehen auch zwischen den verschiedenen Verwaltungsebenen Länder – Regionen – 
Gemeinden. Sie sind nicht immer so stark gebaut, wie wir uns dies wünschen. Diese Brücken 
sollen im Bereich der Raumplanung durch Verbesserung der Kommunikation, Zusammenarbeit 
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und Abstimmung verstärkt werden. Bei Planungen und Tätigkeiten auf jeder Ebene sind die 
Nachbarn – am Rhein gegenüber oder weiter oben und unterhalb über das Geschehene perio-
disch zu informieren. 

 

 

2. PROJEKTZIELE UND PROJEKTABLAUF 

Das Projekt Erholung und Freizeit im Alpenrheintal verfolgt zwei Ziele: 

� Auf der inhaltlichen Ebene erarbeitet es Grundlagen und zeigt Ziele, Strategien und Lösun-
gen zur Entwicklung der Erholung und Freizeit im Alpenrheintal auf (Sachebene).  

� Ein zentrales Anliegen des Projektes ist zudem die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet der Raumplanung. Sie soll vertieft und verankert werden. Dieses Projekt ist 
dafür besonders geeignet, weil Erholung und Freizeit nicht nur grenzüberschreitend ausge-
übt werden, sondern auch über die Grenzen hinweg Probleme verursachen können (Pro-
zessebene). 

 

Abb. 1: Aufbau des Projektes. Die Sachebene wird von einem Projektteil begleitet, der auf den Prozess 
und die Zusammenarbeit ausgerichtet ist. 

 

 

 

Workshops mit Projektteam und interessierten 
Kreisen 

Information Gemeinden, Amtsstellen, interessierte 
Bevölkerung (z.B. Rundbrief)  

Aufbau und Verdichtung des grenzüberschreiten-
den Netzwerkes auf regionaler und überregionaler 
Ebene 

Laufende Analyse der grenzüberschreitenden Zu-
sammenarbeit (Stärken und Schwächen) 

Erkenntnisse zur grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit 

Empfehlungen zur Gestaltung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 

Grundlagen / Übersicht 

Ziele / Strategien 

Konzept / Handlungsfelder 

Pilotprojekte 

Sachebene Prozessebene 
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3. DOKUMENTE ZU DEN ERGEBNISSEN 

Die Ergebnisse des Projekts liegen nach den folgenden Dokumenten gegliedert vor. Sie können 
von den Internetseiten der beteiligten Raumplanungsfachstellen der Länder (Adresse siehe letz-
te Seite des Kurzberichts) nach Bedarf heruntergeladen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang Pilotprojekt Dreiländereck 
� Charta für die grenzüberschreitende Zu-

sammenarbeit. 
� Dossier A: Dreiländerweg und Verweilorte 

(Streckenplan, Standorte; Objektbeschrei-
bungen und Massnahmen). 

� Dossier B: Veranstaltungen (Jahrespro-
gramm 2006 und Startveranstaltung). 

 

Bericht Raumkonzept 
� Raumkonzept für Erholung und 

Freizeit. 
� Entwicklungsprofile für die  

Teilräume. 

Berichte Pilotprojekte 
Pilotprojekt Dreiländereck  
� Erprobte Zusammenarbeit im Drei-

ländereck mit Beteiligung der Ge-
meinden Altstätten, Feldkirch, Mei-
ningen, Ruggell, Rüthi, Sennwald. 

� Vorgehen, Konzept, Erfahrungen. 
 
Pilotprojekt Vorgehenskonzept 
� Analyse und Empfehlungen für das 

Vorgehen bei Vorhaben mit erheb-
lichen räumlichen  
Auswirkungen. 

Rundbrief 1 - 4 
� Zwischeninformationen an Beteilig-

te und interessierte Stellen. 

Kurzbericht 
� Zusammenfassung, Erkenntnisse 

und Empfehlungen. 

Anhang Raumkonzept  
� Karte 5: Raumkonzept (1:75'000). 
� Karte 6: Entwicklungs-Profile (M1:75'000). 
� Entwicklungs-Profile: Situation, Eignung, 

Entwicklungsziele, Massnahmenplan.  
Sep. Blatt mit Karte zu jedem Teilraum. 

 

Grundlagenbericht 
� Analyse der Nachfrage und des 

Angebots. 
� Beurteilung und Handlungsbedarf. 
� Ziele und Strategien. 
� Erkenntnisse und Empfehlungen. 

Anhang Grundlagenbericht 
� Statistische Daten: Bevölkerung und Flä-

chenkennwerte (Tab. A1a,b, Tab. A2). 
� Profile der Erholungsräume (Tab A3). 
� Liste der Anlagen (Tab. A4). 
� Karte 1: Nutzungen gemäss Planungen 

(1:75'000). 
� Karte 2: Bevölkerungsdichte (1:75'000). 
� Karte 3: Grobanalyse Angebot, Räume und 

Anlagen (1:75'000). 
� Karte 4: Bevölkerungsentwicklung  

1990-2000 (1:75'000). 



Erholung und Freizeit im Alpenrheintal 

 6  

H A R T M A N N  &  S A U T E R  –  S T A U F F E R  &  S T U D A C H  A G  –  R E N A T  A G  –  s t a d t l a n d  

4. ERKENNTNISSE  

4.1 Analyse 

Im Alpenrheintal besteht ein vielfältiges Angebot an Erholungsgebieten (vgl. Grundlagenbe-
richt). Ein Defizit besteht für die Erholung am Wasser und für nutzungsoffene Freiräume (All-
mend, Spiel- und Lagerwiesen). Verschiedene Erholungsgebiete sind durch den Lärm der Au-
tobahnen und weitere Verkehrsachsen stark belastet und damit in ihrer Ruhe gestört. Mehrere 
Erholungsgebiete sind durch Verkehrswege zerschnitten. 

Die Freizeitbedürfnisse nehmen aufgrund des starken Bevölkerungswachstums, der abneh-
menden Arbeitszeit, des veränderten Freizeitverhaltens und der erhöhten Mobilität zu. Gebiete 
mit sehr grosser Bevölkerungszunahme sind das mittlere und das untere Alpenrheintal. Das 
Angebot hält mit der Nachfrageentwicklung nicht Schritt. Erholungs- und Landschaftsräume 
geraten immer mehr unter Druck. Im Alpenrheintal, insbesondere im unteren Teil, wird es 
eng. Konflikte zwischen den verschiedenen Nutzungsinteressen, wie Natur- und Landschafts-
werte, Erholungsaktivitäten, Landwirtschaft, Siedlung und Infrastrukturen verstärken sich, nicht 
zuletzt, weil sich die Erholungssuchenden häufig in ökologisch sensiblen Gebieten aufhalten. 

Es gibt eine grosse Vielfalt an regionalen Erholungs- und Freizeitanlagen, aber das Ange-
bot ist zu wenig oder nicht bekannt. Grenzüberschreitende Nutzungen finden bei bedeutenden 
Anlagen im Kulturbereich statt. Sportanlagen werden vereinzelt grenzüberschreitend genutzt 
(z.B. Hallenbäder, Eishallen). Für eine grenzüberschreitende Nutzung von bestehenden Frei-
zeit- und Erholungsanlagen besteht ein Potenzial. 

Die Distanz zwischen den Wohnorten und den Erholungsgebieten wird aus verschiedenen 
Gründen immer grösser. Die Freizeitmobilität nimmt zu. Durch Lärm und Abgase wird die 
Qualität der Umwelt und der Erholungsgebiete belastet und beeinträchtigt. 

Die überkommunale raumplanerische Zusammenarbeit ist in den Ländern unterschiedlich 
organisiert: Auf Gemeindebene arbeiten die Kommunen in einzelnen Bereichen grenzüber-
schreitend zusammen. Auf Schweizer Gebiet koordinieren hauptsächlich die Regionalpla-
nungsgruppen die regionale Raumentwicklung. In Vorarlberg ist die regionale Zusammenarbeit 
flächendeckend nicht institutionalisiert und im Fürstentum Liechtenstein aufgrund dessen Grös-
se nicht vorgesehen. Dort übernimmt der Staat diese Funktion und ist Ansprechpartner. Auf re-
gionaler Ebene fehlt somit eine Durchgängigkeit bei den Partnerorganisationen. Für die grenz-
überschreitende Zusammenarbeit spielt die Rheintalische Grenzgemeinschaft (RGG) eine wich-
tige Rolle. Sie nimmt sich unter anderem auch des Themas Erholung und Freizeit an. 

Die Grenzen werden im Alltag immer durchlässiger. Dies bedeutet, dass auch das Freizeit- und 
Erholungsangebot grenzüberschreitend genutzt, vernetzt und weiterentwickelt werden muss. 
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit wird immer wichtiger und kann vor allem an konkreten 
Beispielen gefestigt werden. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit erfordert eine Mitwirkung 
der verschiedenen staatlichen Ebenen, sowie von Interessengruppen. Dazu braucht es geeig-
nete Formen für eine Zusammenarbeit.  

Im Alpenrheintal laufen zahlreiche grenzüberschreitende Aktivitäten (z.B. in den Bereichen 
Wirtschaftsförderung, Verkehr, u.a.). Der Koordinationsbedarf nimmt zu. Die Projekte „Entwick-
lungskonzept Alpenrhein“ und „Erholung und Freizeit im Alpenrheintal“ sind zwei Projekte im 
selben Gebiet, welche in Bezug auf Erholung am Wasser grosse Potenziale und Synergien 
aufweisen.  
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4.2 Ziele und Strategien  

Aus den Erkenntnissen der Grundlagenanalyse von Angebot und Nachfrage sowie der gegen-
wärtigen raumplanerischen Zusammenarbeit sind Handlungsfelder definiert worden. Sie bilden 
die Grundlage für die Ziel- und Strategieentwicklung. Die wichtigsten Ziele und Strategien des 
Projekts „Erholung und Freizeit im Alpenrheintal“ sind: 

� Ausbau des Netzwerks der Koordination (� Zusammenarbeitsstrategie) 

� Lenkung und Entflechtung in belasteten Erholungsgebieten (� Entlastungsstrategie) 

� Aktivierung von geeigneten Gebieten für die Erholung (� Aufwertungsstrategie) 

� Aufwertung der Wohnumgebung und der Ortszentren (� Aufwertungsstrategie) 

� Information zum Angebot an Erholungs- und Freizeitanlagen, gemeinsame Nutzung (� 
Kommunikations- und Zusammenarbeitsstrategie) 

� Abstimmung von neuen Bauten und Anlagen für Freizeit und Erholung mit erheblichen 
räumlichen Auswirkungen (� Koordinationsstrategie) 

� Lenkung und Verminderung der Freizeitmobilität (� Angebots- und Verlagerungsstrategie) 

 

 

5. EMPFEHLUNG RAUMKONZEPT  

Auf der Grundlage der Angebotsanalyse der einzelnen Teilräume für Erholung und Freizeit und 
den Nachfrageüberlegungen wurde ein Raumkonzept für Erholung und Freizeit erstellt (vgl. Be-
richt Raumkonzept). Das Raumkonzept äussert sich einerseits zum Gesamtraum und anderer-
seits zu den einzelnen Teilräumen in Bezug auf Entwicklung von Erholung und Freizeit im Al-
penrheintal: 

Gesamtraum 
Das Raumkonzept macht generelle Aussagen zur räumlichen Organisation von Erholung und 
Freizeit innerhalb des gesamten Alpenrheintals. Es bezeichnet die bedeutenden Teilräume (La-
ge und Abgrenzung) und definiert deren Funktion bezüglich Erholung und Freizeit vor dem Hin-
tergrund einer übergeordneten Gesamtschau. 

Teilraum 
Für jeden einzelnen Teilraum wird in Form eines Entwicklungs-Profils die wünschbare Entwick-
lung aufgrund der Eignung und der Erholungs- und Freizeitbedürfnisse konkretisiert. Die Ent-
wicklungs-Profile brechen damit die allgemeinen Entwicklungsvorstellungen für den Gesamt-
raum auf eine operable Ebene herunter. 

Die Hauptstossrichtungen des Raumkonzepts sind: 

� Landschaftserhaltung und Landschaftsaufwertung statt Landschaftskonsum. Die Er-
holungsqualität im Alpenrheintal wird langfristig erhalten und gefördert. 

� Eigenständige Abdeckung der Bedürfnisse und der Nachfrage statt Auslagerung. Die 
Regionen und Gemeinden des Alpenrheintals decken einen möglichst grossen Teil der 
heutigen und künftigen Nachfrage nach Erholung und Freizeit im eigenen Tal ab. 

� Vermeidung und Lösung der Nutzungskonflikte statt Problemverlagerung. Die Befrie-
digung der Nachfrage erfolgt abgestimmt auf andere Nutzungsinteressen in der Landschaft. 



Erholung und Freizeit im Alpenrheintal 

 8  

H A R T M A N N  &  S A U T E R  –  S T A U F F E R  &  S T U D A C H  A G  –  R E N A T  A G  –  s t a d t l a n d  

Abb. 2: Raumkonzept der Erholungsgebiete (Teilgebiete) im Alpenrheintal; das Raumkonzept unterschei-
det bei den Erholungsgebieten zwischen Erhaltungs- und Entwicklungsräumen 

 
 

Erhaltungsräume sind Kernräume für die Erholung 
Erhaltungsräume entfalten bereits heute eine wichtige Funktion für die Erholung. Sie sind die 
eigentlichen Kernräume für die Erholung im Alpenrheintal. In den Kernräumen ist die Belas-
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tungsgrenze erreicht oder überschritten. Entlastungsstrategien sind deshalb vordringlich, wenn 
die Funktion und Qualität der Erholungsgebiete sichergestellt werden soll. 

Entwicklungsräume sind Potenziale zur Befriedigung der wachsenden Nachfrage 
Entwicklungsräume verfügen über grosse Entwicklungspotenziale, welche je nach Raum unter-
schiedlich beschaffen sind. Die Entwicklungsräume dienen der Erholung der ansässigen Bevöl-
kerung und der Entlastung der Kernräume (Erhaltungsräume).  

Entwicklungsziele und Massnahmen sind für die einzelnen Teilräume beschrieben und karto-
grafisch dargestellt. 

Raumkonzept und Entwicklungsziele für die Teilräume umsetzen 
Das Raumkonzept, insbesondere die Entwicklungsziele und Massnahmen für die Teilgebiete, 
sind Grundlagen für die regionale und lokale Planung. Sie dienen auch der Abstimmung mit an-
deren Rauminteressen wie Siedlung, Verkehr, Landschaftsentwicklung u.a.. 

 

 

6. ERKENNTNISSE PILOTPROJEKTE 

6.1 Pilotprojekt Dreiländereck – Beispiel für grenzüberschreitende Zu-
sammenarbeit 

Ziel des Pilotprojekts Dreiländereck ist die 
Erprobung der grenzüberschreitenden Zu-
sammenarbeit in einem Teilraum an konkre-
ten Themen und unter Mitwirkung der Ge-
meinden und interessierten Kreise. Das Pi-
lotprojekt soll Auslöser für eine nachhaltige 
und dauernde Zusammenarbeit werden und 
nicht eine „Eintagsfliege“ sein. Es dient auch 
als Modell für eine künftige Zusammenarbeit 
in anderen Gebieten des Alpenrheintals.  

 

 

 

Abb.3: Pilotgebiet Dreiländereck 

 

Die TeilnehmerInnen am Pilotprojekt haben in gemeinsamen Workshops die zu bearbeitenden 
Themen selbst bestimmt, dazu in zwei Arbeitsgruppen ein Konzept für einen „Weg“ und für „An-
lässe“ entwickelt und die Unterlagen für die Umsetzung und Realisierung in Dossiers zusam-
mengestellt (vgl. Bericht Pilotprojekte). Der Rundweg für Radler / Spaziergänger mit ganz un-
terschiedlichen Verweilorten und das Jahresprogramm, welches an bestehenden lokalen An-
lässen anknüpft und diese grenzüberschreitend verbindet, sollen im Jahr 2006 realisiert wer-
den. 

 

Abb.4: Workshops zum Pilotprojekt im Dreiländereck 
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Die Erkenntnisse, welche aus dieser Arbeit und aus diesem Prozess gewonnen werden kön-
nen, sind für die Gestaltung von weiteren Projekten hilfreich und wichtig: 

� Leute sind nur bereit an solchen Projekten mitzuwirken, wenn sie betroffen sind und 
sie das Thema interessiert. Die Themenfindung und Fokussierung auf ein gemeinsam 
festgelegtes Thema sind wichtige Arbeiten, welche aber auch zu Enttäuschungen führen 
können, weil immer ein Kompromiss für ein Thema gefunden werden muss. 

� Klein beginnen. Die gewählten Themen scheinen aus planerischer Sicht bescheiden, bil-
den aber wichtige „Aufhänger“ und „Auslöser“ für die Entstehung einer umfassenderen Pla-
nung (z.B. einer Erholungsplanung im Dreiländereck). Betroffenheit beginnt immer im Kon-
kreten. 

� Unterstützung ist nötig. Die Bereitschaft der Leute mitzuwirken und mitzuarbeiten allein 
genügt noch nicht. Sie benötigen professionelle Unterstützung für die Gestaltung des Ar-
beitsprozesses und  für administrative Arbeiten, weil die Mitwirkung in der Regel auf freiwil-
liger (unbezahlter) Arbeit beruht. Dafür sind eine professionelle Beratung und entsprechen-
de finanzielle Mittel erforderlich. Auch für die Phase der Umsetzung, zumindest in der 
Startphase, muss diese externe Unterstützung für eine begrenzte Zeit fortgesetzt werden. 

� Kontakt zu den Behörden muss gewährleistet sein. Für den Erfolg eines grenzüber-
schreitenden Projektes ist es bedeutend, dass die mitwirkenden Personen Kontakte zu den 
verantwortlichen Behörden in den Gemeinden oder auf Länderebene pflegen. Dies ist eine 
wichtige Voraussetzung, damit ein Projekt eine gewisse politische Legitimation erhält und 
eine Reichweite entfaltet. Es sollte vermieden werden, dass die Mitwirkung von freiwillig ak-
tiven Personen zu einem „Auftragsprojekt“ ohne breite Mitwirkung wird. 

� Charta als Grundlage für eine konkrete Zusammenarbeit. Damit das Projekt auch reali-
siert wird und nachhaltig wirkt, sind die Kosten für Investitionen und Betrieb sorgfältig abzu-
klären und eine einfache Organisationsstruktur mit klaren Funktionen, Aufgaben, Kompe-
tenzen und Verantwortlichkeiten zu schaffen. Es wird empfohlen, mit einer Charta die 
grundsätzlichen Punkte der Zusammenarbeit unter den Gemeinden zu vereinbaren und für 
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die Planung und Vorbereitung konkreter Investitionen oder die Sicherstellung der Durchfüh-
rung eine Koordinationsgruppe (Kommission) mit je einem/r Gemeindevertreter/-in einzu-
setzen. Die Koordinationsgruppe handelt gemäss einem Aufgabenheft und einem Dossier, 
welches das Konzept, die Umsetzungsunterlagen und die immer wiederkehrenden Tätigkei-
ten in Form von Checklisten enthält. Das Dossier wird aufgrund der Erfahrungen periodisch 
ergänzt oder erneuert. Charta und Aufgabenheft für die Koordinationsgruppe liegen als 
konsolidierter Entwurf vor. Mittelfristig können Charta und Aufgabenheft in die bestehenden 
Organisationen (Regionalplanungsgruppen, Rheintalische Grenzgemeinschaft) integriert 
werden. 

� Impulse von unten bei den Ländern wahrnehmen. Impulse und Initiativen für weitere Pi-
lotprojekte können von den Gemeinden oder Regionen kommen. Die Regionen sind auf-
grund ihrer Erfahrungen in Planung und grenzüberschreitender Zusammenarbeit geeignet, 
neue Projekte zu initialisieren und beratend (federführend, leitend) zu begleiten. Die Länder 
sollen diese Initiativen durch finanzielle Beiträge und / oder Beratung unterstützen, einer-
seits als Anerkennung der Initiativen für eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit und 
andererseits, um eine Kontinuität in der Startphase zu gewährleisten. 

 

6.2 Pilotprojekt Vorgehen bei grossen Bauten und Anlagen – Koordinati-
on morgen 

Mit dem Pilotprojekt „Vorgehenskonzept“ werden zwei Ziele verfolgt: 

a. Es analysiert die gesetzlichen Grundlagen und verwaltungsinternen Abläufe in den bei-
den Kantonen Graubünden und St. Gallen sowie den Ländern Fürstentum Liechten-
stein und Vorarlberg bei Vorhaben im Bereich Freizeit und Erholung (z.B. Golfanlagen, 
Stadion, Einkaufszentren u.a.; siehe dazu Anhang Bericht Pilotprojekte). 

b. Auf dieser Basis macht es Vorschläge für die Verbesserung der Zusammenarbeit un-
ter den Ländern bei künftigen Vorhaben mit erheblichen räumlichen Auswirkungen im 
Alpenrheintal.  

Die Analyse der bestehenden gesetzlichen Grundlagen und der Abläufe kommt zu folgenden 
Erkenntnissen: 

� Es braucht eine klar definierte Kontaktstelle zur Verbindung der unterschiedlichen 
Planungssysteme. Der Umgang mit Projekten, welche erhebliche räumliche Auswirkungen 
haben, ist in den Ländern verschieden. Dies betrifft weniger die Behandlung wegen der 
Grösse oder der Art einer Anlage, als vielmehr die Einbindung in die Planungssystematik 
und der damit verbundenen Zuständigkeiten und Verfahren. Die Behandlung muss nicht 
geändert werden, es braucht lediglich eine klar definierte Kontaktstelle, welche die beste-
henden Planungssysteme der Länder verbindet. 

� Relevanzkriterien zur Abstimmung grosser Bauten und Anlagen wären hilfreich. Die 
quantitativen Kriterien in den Ländern sind zwar unterschiedlich, diese Unterschiede sind 
indes kein Hinderungsgrund für eine verstärkte räumliche Abstimmung. Die heute in den 
Ländern geltenden Regelungen und Zuständigkeiten können beibehalten werden. Es wäre 
trotzdem wünschenswert, die Kriterien unter den Raumplanungsfachstellen informell abzu-
stimmen. 



Erholung und Freizeit im Alpenrheintal 

 1 2  

H A R T M A N N  &  S A U T E R  –  S T A U F F E R  &  S T U D A C H  A G  –  R E N A T  A G  –  s t a d t l a n d  

� Funktionale Auswirkungen besser berücksichtigen. Funktionale Auswirkungen werden 
nicht oder nur unzureichend berücksichtigt. Die bestehenden quantitativen Kriterien haben 
zwei wesentliche Defizite. Einerseits bezieht sich die Kriterienanwendung auf Stufe Projekt 
nur auf das eigene Hoheitsgebiet (Kanton, Land) und andererseits fehlen oft Aussagen be-
züglich Auswirkungen einer geplanten Anlage auf bestehende Versorgungsstrukturen, Er-
schliessungssysteme oder weitere Auswirkungen auf Raum und Umwelt. Solche Auswir-
kungen sind keine Frage kommunaler, regionaler oder nationaler Grenzen. Die grenzüber-
schreitende Abstimmung fehlt in der Regel. Eine Ergänzung der Kriterien um qualitative 
Aspekte, insbesondere betreffend die Auswirkungen einer Anlage auf bestehende Versor-
gungsstrukturen und Erschliessungssysteme, würde hinsichtlich der erforderlichen räumli-
chen Abstimmung bei solchen Vorhaben zu einer merklichen Verbesserung beitragen. 

� Mit einer Gleichbehandlung der Nachbarn im Grenzgebiet die Abstimmung verbes-
sern. Information und Mitwirkung beziehen sich in der Regel auf das eigene Hoheitsgebiet. 
Eine Ausnahme bilden die kantonalen Richtpläne (CH), welche den Nachbarländern zur 
Stellungnahme unterbreitet werden müssen. Daraus sind die mit Standort- oder Flächen-
widmungen verbundenen räumlichen Auswirkungen nicht immer erkennbar (siehe unten), 
und es ist eine einseitige Zusammenarbeit. Ziel muss eine formelle Gleichbehandlung aller 
Nachbarn im Einzugsgebiet einer Anlage sein (vgl. Ausführungen funktionale Auswirkungen 
oben). Damit kann die Information, Abstimmung und Koordination mit wenig Aufwand ver-
bessert werden. 

� Potenzialstandorte für grosse Bauten und Anlagen: Auswirkungen bereits auf Kon-
zept- / Richtplanstufe prüfen. Anlagen, welche heute einer formellen Umweltverträglich-
keitsprüfung unterliegen, können im Rahmen einer solchen Prüfung lediglich noch optimiert 
werden. Standortalternativen stehen nicht mehr zur Diskussion. 
Es besteht somit Handlungsbedarf in Bezug auf Prüfung von möglichen Auswirkungen auf 
Stufe Richtplanung / Konzept bzw. bei der Ausscheidung / Genehmigung von Bauzonen 
bzw. Flächenwidmungen. Auch wenn in diesen frühen Planungsstadien noch keine konkre-
ten Projekte vorliegen oder bekannt sind, sollten an den bedeutenden Potenzialstandorten 
im Sinn der strategischen Umweltprüfung (SUP) die generellen Auswirkungen auf Versor-
gungsstruktur und Erschliessungssysteme sowie Raum und Umwelt geprüft werden. 

 

 

7. EMPFEHLUNGEN FÜR DIE GRENZÜBERSCHREITENDE ZU-
SAMMENARBEIT 

Die heute auf Länderebene vor allem auf informeller Basis bestehende grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit soll vertieft und systematisiert werden. Um dies zu erreichen, wird empfohlen, 
in fünf Massnahmenbereichen aktiv zu werden: 

 

M1: Stärkung der bestehenden Zusammenarbeit 

Die unter den vier Ländern aufgebaute informelle Zusammenarbeit soll systematisiert werden, 
d.h. die Informationstätigkeit findet in zeitlich definierten Abständen statt, und es wird mit einer 
Agenda gearbeitet. Die Regionalorganisationen werden über die besprochenen Themen infor-
miert und bei Bedarf zugezogen. Die raumplanungsrelevanten Amtsstellen von Ländern und 
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Kantonen und die Gemeinden sind über zuständige Personen und Abläufe bei raumwirksamen 
Vorhaben informiert. Die Kommunikation über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit muss 
professionell und kontinuierlich sein, damit breite Kreise wissen, wer für die grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit zuständig ist und was diese Stelle macht. Über diese Tätigkeiten soll 
auch gemäss dem Sprichwort „Tu Gutes und sprich darüber“ informiert werden.  

M2: Förderung und finanzielle Unterstützung grenzüberschreitender Projekte 

Es gibt verschiedene Ansätze für eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit auf lokaler/ über-
kommunaler Ebene. Diese Ansätze sollen gefördert, gestärkt und unterstützt werden. Die Ana-
lysen der verschiedenen Beziehungen im Alpenrheintal haben gezeigt, dass die lokalen und re-
gionalen Beziehungsnetze quer zum Tal über den Rhein im Bereich Freizeit und Erholung wich-
tiger sind als das Beziehungsnetz Bodensee-Chur. Bei diesen Querbeziehungen gibt es klein-
räumig viel mehr konkrete Berührungspunkte (nicht nur beschränkt auf Freizeit und Erholung) 
und Aufgaben zu lösen. Damit ist eine direkte Betroffenheit gegeben. Viele Beziehungen funkti-
onieren auf lokaler Ebene dank dem Einsatz einzelner Personen, welche über die Grenze den-
ken und Beziehungen knüpfen. Dieses Potenzial soll durch eine gezielte und koordinierte Un-
terstützung der Länder - auch mit dem Risiko eines Scheiterns - gefördert werden. Ansatzpunk-
te sind beispielsweise konkrete Vorhaben, welche der Umsetzung des Raumkonzeptes oder 
der Entwicklungs-Profile dienen. In diesem Prozess spielen die Gemeinden eine Schlüsselrolle. 
Sie müssen einerseits eine gewisse finanzielle Eigenverantwortung wahrnehmen und Akteure 
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit (z.B. Initiativen von Vereinen) ideell unterstützen. 

M3: Auf der Ebene der Region die grenzüberschreitende raumplanerische Zusammenar-
beit wahrnehmen und Regionalorganisationen in der „Vorreiterrolle“ unterstützen. 

Die Regionalorganisationen nehmen in der Schweiz wichtige Aufgaben der raumplanerischen 
Tätigkeiten wahr. Als von den Gemeinden geschaffene Organisationen koordinieren sie einen 
Teil der überörtlichen Raumplanungsaufgaben. Diese Aufgaben umfassen je nach Kanton un-
terschiedliche Bereiche Dies führt zu Unklarheiten, was auf regionaler und was auf kantonaler 
Ebene behandelt und gelöst wird. 

Ziel muss es sein, die Aufgaben- und Verantwortungsbereiche der Regionalorganisationen zu 
harmonisieren. Zumindest ist eine Übersicht über die durch die Regionen wahrgenommenen 
Aufgaben zu erstellen. In Vorarlberg ist eine institutionalisierte regionale Planungstätigkeit in 
Aufbau (Projekt vis!on rheintal) und im Fürstentum Liechtenstein ist mit dem Land ein entspre-
chender Ansprechpartner definiert.  

Die Regionen können und sollen in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit eine „Vorreiter-
rolle“ übernehmen und dafür durch die Länder finanziell unterstützt werden. Die „Rheintalische 
Grenzgemeinschaft“ (Verein) bietet einen möglichen Ansatz für eine grenzüberschreitende Zu-
sammenarbeit im mittleren Alpenrheintal. 

M4: Abstimmung des Raumkonzeptes „Erholung und Freizeit“ mit den Raum- und Sach-
konzepten und Umsetzung auf den verschiedenen Ebenen 

Das Raumkonzept für Erholung und Freizeit dient den Ländern einerseits als Grundlage für die 
Abstimmung mit anderen Bereichen der Raumplanung wie Siedlungsentwicklung oder Infra-
strukturen und andererseits für die Abstimmung mit Sektoralpolitiken und anderen raumwirksa-
men Sachbereichen (z.B. Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Wasserbau, Gewässer-schutz, Ener-
gie u.a.). 
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Die Entwicklungsziele und Massnahmen für die Teilräume bilden eine Grundlage für die lokale, 
überörtliche oder regionale Planung oder für Aktivitäten. Die Unterlagen dienen als Inspirations-
quelle für die entsprechenden Planungen und deren Umsetzungen. Über geeignete Informati-
onsformen und -wege ist diese Grundlage bekanntzumachen.  

M5: Weitere konkrete Massnahmen 

Unterstützung des Pilotprojektes „Dreiländereck“ in der Umsetzung und Startphase. Die Ge-
meinden Altstätten, Feldkirch, Meiningen, Ruggell, Rüthi und Sennwald haben – unter der Vor-
aussetzung der Beteiligung durch die Länder oder Regionen – der Charta und der Realisierung 
des Konzepts „BeWegung und Begegnung“ mit Beschlüssen zugestimmt. 

Initialisierung und Aufbau weiterer Projekte, insbesondere Konkretisierung des Entwicklungs-
konzepts Alpenrheintal im Bereich Erholung, z.B. der Projektideen „Stadtfluss Rhein“ oder „Ge-
wässer-Landschaft Liechtenstein / Werdenberg“.  

Weitere Aktivitäten und Projektideen sind: 

� Nutzungsoffene Freiräume (Platz zum Spielen, Lagern, Hüttle baua, Fürla, Hüsla) 
� Badeseen / Naturbademöglichkeiten 
� Die Binnenkanäle als Erholungsrouten 
� Weinbau und Weinerlebnis im Alpenrheintal 
� Erstellung einer Übersicht über die Aufgaben der Regionalorganisationen und der Rheinta-

lischen Grenzgemeinschaft im Alpenrheintal und Austausch dazu. 
 

Internet-Auftritt: Die Berichte, weitere Dokumente und die Rundbriefe sind im Internet verfüg-
bar und können von den Homepages der zuständigen Raumplanungsämter heruntergeladen 
werden: 

� Vorarlberg: http://www.vorarlberg.at/raumplanung 
� St. Gallen: http://www.are.sg.ch 
� Fürstentum Liechtenstein: 

http://www.llv.li/amtstellen/amtstellen/stabsstelle_fuer_landesplanung/stabsstelle_fuer_land
esplanung-home.htm 

� Graubünden: http://www.are.gr.ch -> Raumplanung -> Projekte 
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Abb. 5: Projektperimeter  

 

Projektperimeter 

Die Untersuchungen und 
konzeptionellen Überle-
gungen konzentrieren 
sich auf die Talsohle des 
Alpenrheintals (Projekt-
perimeter), dort wo der 
Frage der Zusammenar-
beit über die Grenzen 
hinweg besondere Be-
deutung zukommt. 

Aufgrund der starken 
Siedlungsentwicklung 
und des Ausbaus der Inf-
rastrukturen werden ge-
rade in der Talsohle die 
Freiräume und deren 
Naherholungsfunktion 
bei zugleich wachsenden 
Freizeitbedürfnissen zu-
nehmend eingeengt. Ge-
rade hier sind Lösungen 
für ein geordnetes Mit- 
und Nebeneinander von 
Wohn-, Erholungs- und 
wirtschaftlichen Nutzun-
gen und nicht zuletzt 
Ruheräumen für Mensch 
und Natur erforderlich.  
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